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Debatte

Beide Angebote sind rechtlich geregelt 
und (auch) vom Koalitionspartner SPD 
aus guten Gründen im Gesetz verankert 
worden. Das BMI schleift diese nun ohne 
gesetzliche Grundlage. Ziel des BMI ist 
offenbar, auf kaltem Wege möglichst viele 
Teilhabe- und Unterstützungsstrukturen 
zu zerstören und so eine radikale Agenda 
der Teilhabeverhinderung und Isola-
tion von Geflüchteten und Migrant*innen 
umzusetzen. Damit schafft das Innen-
ministerium Verhandlungsmasse für die 
Durchsetzung rechtlicher Rückschritte. 
Die Bundesländer, der Koalitionspartner 
SPD und nicht radikalisierte Konservative 
dürfen diese ideologische Politik mit der 
Abrissbirne nicht hinnehmen.

Zum Hintergrund: Vor wenigen Tagen 
teilte das BMI offiziell mit, die bundesge-
förderte unabhängige Asylverfahrensbera-
tung ab dem kommenden Jahr nicht mehr 
zu finanzieren. Im BMI-Haushalt 2027 soll 
dafür kein Geld mehr eingestellt werden. 
Stattdessen soll das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) die Aufgabe 
einer „unentgeltlichen Rechtsauskunft“ 
übernehmen. Der Haushalt wird bereits 
Ende März 206 aufgestellt, die Tatsachen 
sind fast vollendet. 

Es ist nicht denkbar, dass das BMI diese 
Entscheidung ohne Wissen und Unter-
stützung der Hausspitze getroffen hat, 
schließlich ist die Asylverfahrensbera-
tung seit 2022 in § 12a AsylG gesetzlich 
geregelt. Es dürfte also Dobrindt persön-
lich sein, der das entschieden hat – oder 
jedenfalls befürwortet. Wie bei den Inte-
grationskursen wäre es eine Katastro-
phe für Asylsuchende: Während Bundes-
regierung und EU das größte Entrech-
tungs- und Isolationsprogramm der jün-
geren Geschichte durchziehen, faktisch 
geschlossene Lager einführen, die Entsor-
gung von Geflüchteten außerhalb der EU 
vorantreiben, den Zugang zum Asylver-
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fahren verunmöglichen, soll zugleich das 
letzte bisschen unabhängiger Beratung 
und Unterstützung gestrichen werden. 
Man kann die Pläne des BMI nur als Ent-
rechtungsprogramm auf allen Ebenen 
bezeichnen.

Rechtswidrige Entscheidungen
Bemerkenswert ist: Sowohl das Einstamp-
fen der Asylverfahrensberatung als auch 
die Sabotage der freiwilligen Integrations-
kurse durch das BMI erfolgt im Wider-
spruch zur deutschen Rechtslage und zu 
europäischen Vorgaben. 

Die Asylverfahrensberatung wird in § 
12a AsylG vorgesehen: „Der Bund för-
dert eine behördenunabhängige, ergeb-
nisoffene, unentgeltliche, individuelle und 
freiwillige Asylverfahrensberatung“, heißt 
es darin. Auch die ab 12. Juni 2026 gel-
tende EU-Asylverfahrensverordnung und 
die Asyl- und Migrationsmanagement-Ver-
ordnung sehen eine Rechtsauskunft, Bera-
tung und Vertretung (jedenfalls auch) 
durch Nichtregierungsorganisationen vor. 
Dabei müssen die besonderen Verfah-
rensgarantien für vulnerable Personen-
gruppen besonders in den Blick genom-
men werden. Diese Anforderungen dürf-
ten eine staatliche „Rechtsauskunft“ durch 
das BAMF und die Möglichkeit von Pro-
zesskostenhilfe im gerichtlichen Verfah-
ren allein kaum erfüllen (eine gute Dar-
stellung der Problematik gibt es vom Nie-
dersächsischen Flüchtlingsrat1). Der Koa-
litionsvertrag von Union und SPD sieht 
vor, dass die unabhängige Asylverfahrens-
beratung „ergebnisoffen evaluiert“ wird. 
Mittlerweile liegt eine solche Evaluation 
dem BMI wohl vor. Allein: Der Bericht 
wird unter Verschluss gehalten, niemand 

1	  https://www.nds-fluerat.org/64230/aktuelles/
fluechtlingsrat-appelliert-an-bundestagsabgeordnete-
asylverfahrensberatung-muss-bleiben/
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außer dem BMI und dem BAMF kennt ihn 
bisher. Dass das BMI nun Fakten schaffen 
will, ohne die Ergebnisse offen zu legen, 
zu diskutieren und allen Beteiligten die 
Möglichkeit zu geben, sich damit ausein-
anderzusetzen, hat mit „ergebnisoffen“ 
nur begrenzt zu tun. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Wohlfahrtsverbände 
protestiert2 nicht nur gegen die Streich-
pläne des BMI, sondern hat kürzlich eine 
eigene praxisbasierte Expertise zur Asyl-
verfahrensberatung veröffentlicht3. Die 
Kernergebnisse: Die Beratung führt zu 
effizienteren Asylverfahren, höherer Qua-
lität und stärkerer Akzeptanz von Ent-
scheidungen sowie zu einem frühzeitigen 
Schutz vulnerabler Personen. 

Bei den Integrationskursen zeigt sich 
ein ähnliches Bild: § 44 Abs. 4 AufenthG 

sieht unter anderem für Asylsuchende, 
Geflüchtete aus der Ukraine und auch 
EU-Bürger*innen die gesetzliche Mög-
lichkeit vor, zu den Integrationskursen 
im Rahmen des Ermessens zugelassen 
zu werden. Alle Expert*innen befürwor-
ten aus fachlicher Sicht einen frühzeitigen 
Zugang zu den Sprachkursen. Das BMI 
/ BAMF hat dennoch angekündigt, dass 
Anträge auf freiwillige Teilnahme nun pau-
schal abgelehnt werden (siehe S. 13).

Dabei ignoriert das BMI / BAMF den 
gesetzgeberischen Willen, die Sprach-
förderung als wichtiges Instrument früh-

2	  https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/pres-
semitteilungen/detail/aus-fuer-unabhaengige-asylver-
fahrensberatung
3	 https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/
AVB/2026-03-06_BAGFW-Expertise_AVB.pdf

zeitiger Teilhabe zu öffnen. Eine pau-
schale Ablehnung entgegen dem Willen 
der Gesetzgeberin ist aber keine Ermes-
sensentscheidung, sondern Ideologie. Ins-
besondere für EU-Bürger*innen verletzt 
die Verweigerung der freiwilligen Integra-
tionskurse auch den Gleichbehandlungs-
grundsatz aus europäischem Recht. Für 
Asylsuchende könnten damit Vorgaben 
aus der EU-Aufnahmerichtlinie verletzt 
sein. Wir haben schon jetzt Rückmeldun-
gen, dass Menschen, die absehbar dauer-
haft in Deutschland bleiben werden, nun 
nicht mehr die Sprache lernen können. 

Beispiel: Eine gerade volljährig gewor-
dene junge Frau hat ein Abschiebungsver-
bot und eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 3. Sie lebt noch in der Jugend-
hilfe. Der Antrag auf Integrationskurs ist 

nun abgelehnt worden. Eine Verpflichtung 
durch Jobcenter oder Sozialamt – wie 
vom schleswig-holsteinischen Sozialminis-
terium angeregt4 – ist nicht möglich, weil 
sie eben Leistungen der Jugendhilfe erhält 
und diese Behörden nicht zuständig sind. 
Sie ist verzweifelt, weil sie nicht weiß, wie 
sie nun die Sprache des Landes lernen 
soll, in dem sie auf Dauer leben wird. 
Anderes Beispiel: Eine Frau ist verheiratet 
mit einem erwerbstätigen EU-Bürger, der 
so gerade eben genug zum Leben ver-
dient. Ihr Antrag auf Integrationskurs ist 
abgelehnt worden – obwohl sie über ein 
EU-rechtlich geschütztes Freizügigkeits-
recht verfügt. Auch über das Jobcenter 
kann sie nicht verpflichtet werden, weil 

4	 https://www.frsh.de/artikel/information-des-msjf-
sig-zum-traegerrundschreiben-integrationskurse

dieses nicht zuständig ist. So zerstört man 
systematisch Teilhabe- und Arbeitsmarkt-
perspektiven!

Dobrindt ein „konservativer 
Revolutionär“?

Beide Entscheidungen – die Sabotage der 
Integrationskurse und die Streichung der 
Asylverfahrensberatung – müssen dem 
Innenminister persönlich zugerechnet 
werden. Sie entsprechen seiner ideologi-
schen Grundhaltung. Erinnert sich noch 
jemand an Dobrindts Äußerungen vor 
ein paar Jahren? Im Jahr 2018 prägte er 
einen Begriff, der anschließend zu Recht 
als „Unwort des Jahres“ gebrandmarkt 
wurde: „Anti-Abschiebe-Industrie“. Dob-
rindt sagte damals: „Es ist nicht akzep-

tabel, dass durch eine aggressive Anti-
Abschiebe-Industrie bewusst die Bemü-
hungen des Rechtsstaates sabotiert und 
eine weitere Gefährdung der Öffentlich-
keit provoziert wird.“ Das zeigt, was der 
jetzige Bundesinnenminister von rechts-
staatlichen Garantien hält. Vermutlich 
sieht er – entgegen der Realität – in der 
Asylverfahrensberatung einen Teil der 
„Anti-Abschiebe-Industrie“, der nun end-
lich das Handwerk gelegt werden kann. 
Ein hochgefährlicher Ansatz! In dieser 
Logik wäre jede sozialarbeiterische oder 
anwaltliche Tätigkeit, jede Unterstüt-
zung bei der Wahrnehmung der eigenen 
Rechte eine „Gefährdung der Öffentlich-
keit“. 

Dobrindt sagte damals, im Jahr 2018, 
noch etwas: Es sei die Zeit gekommen 
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für eine „konservative Revolution der 
Bürger“. Und: „Wir unterstützen diese 
Revolution und sind ihre Stimme in der 
Politik.“ Die „Konservative Revolution“ 
war ein Kampfbegriff der Neuen Rech-
ten in den 60er Jahren, mit dem sie Bezug 
nahm auf die autoritären, demokratieve-
rachtenden Denkschulen der „Konserva-
tiven Revolution“ in der Weimarer Repu-
blik5. Hatte Dobrindt den rechtsautoritär 
besetzten Begriff bewusst genutzt, oder 
war ihm seine Bedeutung nicht präsent? 
Das ist nicht überliefert. Aber er ist dip-

5	 https://www.belltower.news/konservative-revo-
lution-uebernimmt-dobrindt-einen-begriff-der-
neuen-rechten-46550/
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lomierter Soziologe, daher muss man ihm 
zumindest unterstellen, dass er wusste, 
was er sagte.

Der jetzige Innenminister ist ein radikali-
sierter Konservativer. Sein von ihm selbst 
ausgerufener revolutionärer Kampf rich-
tet sich zuallererst gegen Migrant*innen 
und Geflüchtete. Die Kaltherzigkeit 
und Erbarmungslosigkeit dieser Ideolo-
gie zeigen sich nicht erst heute. Wie das 
Innenministerium die existenziell bedroh-
ten Menschen aus Afghanistan verraten 
und die Aufnahmezusagen zurückgezogen 
hat, wie die Bundesregierung das Grund-
recht auf Schutz der Familie für subsidiär 

geschützte Personen ignoriert und zur 
Vermeidung vermeintlicher „Pull-Fakto-
ren“ menschliches Leid bewusst produ-
ziert hat, war bereits Teil dieses Kampfes. 
Ebenso die Verbreitung von Angst und 
Schrecken unter nicht-deutschen Staats-
angehörigen durch Abschiebungen nach 
Afghanistan und Syrien, für die ohne 
Berührungsängste mit Terrorbanden ver-
handelt wird.

Leider agiert der Innenminister nicht 
allein. Teile der Union stehen hinter 
ihm (Stichwort: „Migrationswende“). 
Die Konservativen haben auf europäi-
scher Ebene keine Skrupel mehr damit, 
ihre radikale Agenda zusammen mit 
Rechtsextremist*innen, Nationalist*innen 
und EU-Feinden durchzusetzen, wie aktu-
elle Abstimmungen und diesbezügliche 
geleakte Verabredungen belegen.

Jetzt dem Minister die Gren-
zen aufzeigen!

Und dennoch, oder gerade des-
halb: Sozialdemokrat*innen, 
Fachpolitiker*innen, besonnene christde-
mokratische Abgeordnete und die Lan-
desregierungen müssen dem Innenminis-
terium nun die Grenzen aufzeigen. Die 
Integrationskurse und die Asylverfahrens-
beratung sind dafür geeignete Anlässe. 
Wir alle müssen allerdings aufpassen, dass 
das eine nicht zur Verhandlungsmasse für 
das andere wird.

Claudius Voigt ist Referent bei der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in 
Münster. www.ggua.de 

But a bridge in between. Jetzt 
erst recht!
Mitglied im Flücht-
lingsrat werden
Unser Einsatz für Menschenrechte 
braucht Deine finanzielle und ide-
elle Unterstützung. Sie gibt uns 
Planungssicherheit und die Mög-
lichkeit, nachhaltig und unabhängig 
zu arbeiten.

https://www.frsh.de/mitglied-wer-
den




